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Mietzinserhöhungen
bei Erneuerungen

Eine Genossenschaft, die Investitionen in ihre Liegenschaften tätigt, kann bekanntlich
den wertvermehrenden Anteil mittels einer Mietzinserhöhung aufdie Mieterinnen und
Mieter abwälzen. Bei der Berechnung dieser Mietzinserhöhung spielen allerdings eine

ganze Reihe von Faktoren mit.
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Rein werterhaltende Investitionen, die
dem normalen Unterhalt der Sache

dienen, sind grundsätzlich keine Mehrleistungen

und können somit nicht auf den
Mieter überwälzt werden, da der Vermieter

gemäss Art. 256 Abs. 1 OR verpflichtet
ist, die Mietsache in einem zum vorausgesetzten

Gebrauch tauglichen Zustand zu
erhalten.1 Die normalen Unterhaltskosten

sind somit im Mietzins inbegriffen. In
der Praxis werden jedoch häufig gleichzeitig

werterhaltende und wertvermehrende

Investitionen vorgenommen.
Eine Mietzinserhöhung ist grundsätzlich

nur bei einer Qualitätsverbesserung
(Beispiel: Ersatz eines Laminatbodens
durch Parkett) beziehungsweise einer
Komfortsteigerung (Beispiel: elektrische
anstatt manuelle Stören) zulässig.
Komfortsteigerungen sind auf technisch
ausgereiften Einrichtungen beruhende
Bequemlichkeiten und Erleichterungen des

alltäglichen Lebens. Keine Komfortsteigerung

liegt beispielsweise vor, wenn
lediglich die Kanalisation erneuert wird.

Paritätische Lebensdauertabelle

Bei Neuinvestitionen (zum Beispiel Einbau

einer Photovoltaikanlage zur
Stromerzeugung oder einer Lüftung) beträgt
der Mehrwert 100 Prozent, da die Anlage
vorher nicht bestand. Beim Ersatz von
bestehenden Anlagen ist zu unterscheiden

zwischen dem Ersatz mit oder ohne

Komfortsteigerung. Werden zum Beispiel
Stören neu elektrisch betrieben, sind die

entsprechenden Kosten bei den Elektro-
installationen als wertvermehrend zu
berücksichtigen. Die Wertvermehrung ist
damit immer im Einzelfall zu bestimmen.

Eine Übersicht, was als wertvermehrend

gilt, wird in den Lebensdauertabellen

der Fachverbände Hauseigentümerverband

(HEV)2 und Schweizerischer
Mieterinnen- und Mieterverband (SMV)3

aufgezeigt. Die «Paritätische Lebensdauertabelle»,

die von HEV und SMV
gemeinsam erarbeitet worden ist, ist bei
beiden Verbänden identisch. Hingegen
liegen die Mehrwertschätzungen dieser
zwei Verbände zum Teil deudich auseinander,

weswegen sich oft eine
Kompromisslösung aufdrängt. Bei einer
Mietzinserhöhung nach einer Renovation stellt
die Festlegung des Mehrwertanteils
jeweils die Knacknuss - und nicht selten
den Zankapfel - dar.

Umfassende Überholung
Das Gesetz unterscheidet gemäss Art. 14

VMWG danach, ob eine Erneuerung an
einem einzelnen Gebäudeteil oder an
mehreren Bereichen (sogenannte umfassende

Überholung) vorgenommen wird.
Um als umfassende Überholung zu
gelten, müssen gleichzeitig an mehreren Teilen

einer Liegenschaft (Gebäudehülle
oder Gebäudeinneres) bauliche Veränderungen

vorgenommen worden sein. Als
Richtschnur kann davon ausgegangen
werden, dass mindestens drei Teile der
Liegenschaft betroffen sein müssen. Als
Teile im vorgenannten Sinn gelten
beispielsweise die Erneuerung der Fassade,
des Dachs oder der Ersatz der Fenster
sowie das Ersetzen der sanitären Einrichtungen.

Zudem müssen die Renovationskosten

im Verhältnis zu den
Mietzinseinnahmen hoch sein, das heisst ein
Mehrfaches der jährlichen Mietzinseinnahmen

ausmachen.4

Mehrwertanteil bei umfassenden
Überholungen
Sind diese Kriterien erfüllt, so kommt
bei der Bemessung der Wertvermehrung

eine Pauschale innerhalb einer
Bandbreite von 50 bis 70 Prozent zur
Anwendung. Diese Vermutung kann im
Einzelfall widerlegt werden.5 Für den

Ermessensentscheid6, welcher Prozentsatz

innerhalb der Bandbreite von 50 bis
70 Prozent zur Anwendung kommt, sind
der Umfang der ausgeführten
Renovationsarbeiten, das heisst unter anderem
auch der Anteil der Neuerungen, und
das Verhältnis der Gesamtrenovations-
kosten zu den Mietzinseinnahmen
massgebend. Je höher diese jeweils
sind, desto eher wird man zu den maximal

zulässigen 70 Prozent Wertvermehrung

neigen. Demgegenüber ist davon
auszugehen, dass eher zu 50 Prozent zu
tendieren ist, wenn die letzte Renovation

in zeitlicher Sicht weit zurückliegt.7
In der genossenschaftlichen Praxis liegt
die Wertvermehrung bei solchen
Überholungen erfahrungsgemäss oft um
60 Prozent.

Mehrwertanteil bei Renovation
eines Teils
Bei der blossen Renovation eines einzelnen

Gebäudeteils, etwa des Daches, wird
der Mehrwertanteil tatsächlich festgelegt;
es kann nicht aufdie vermutete Bandbreite

von 50 bis 70 Prozent zurückgegriffen
werden. Hier wird der Mehrwert im
Einzelfall aufgrund der Tabellen der Fachverbände

ermittelt.

Fazit
Die Höhe des Mehrwerts bei Renovationen

ist oft strittig und sollte objektiv
ermittelt werden. Eine sorgfältige Analyse
des Mehrwerts wie auch der Berechnung
der Mietzinserhöhung ist unabdingbar,
um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden.
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